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Die Sakramente im uen Kirchenrecht II)
einem ersien Beitrag (vgl dieser ahrgang 2—259) hat sich der Verfasser mit den Fragen der

Kindertaufe, der Firmung SOWIe der Eucharistie und der Beichte befaßt Der Fortsetzungsartikel be-
handelt OI allem Krankensalbung, Priesterweihe und Ehe, greift ber auch die Probleme der
Sonntagspflicht und der Sakramentengemeinschaft miıt trennten orientalischen auf.

(Redaktion)

Wann darf die Generalabsolution spenden
Aufgrund desneuen 'odex (can 960—963) sind ındenVorbemerkungen des‚Ordo Pae-
nitentiae” VOIl 1974 (Nr. 31—3. erhebliche Textänderungen vorzunehmen.* Diese
betretten jedoch zumeıst NUu)] Tragen der Formulierung. nhaltlich 1st verzeichnen,
daß Priestern nicht mehrdasRecht zusteht, berdieVOM Diözesanbischot ınsprache
mıt der Bischofskonferenz estimmten Notfälle hinaus In schwerwiegenden Notlagen,
die VOI Bischof nicht vorhergesehen SIN  d, die Generalabsolution ach bloßem allge-
meinen Sündenbekenntnis Zu erteilen: der entsprechende Abschnitt A40c des ‚Ordo Pae-
nitentiae” ıst demnach streichen. Wer die Generalabsolution schwere Sünden
empfangenhat, ist nicht mehrbla(ß gehalten, diese, sofern möglich ist, innerhalb
resfrist un! VOT Empfang einer welıteren Generalabsolution, sondern „bei nächst-
möglicher Gelegenheit, sotern cht eın gerechter Grund dem entgegensteht“, persön-
lich zZzu bekennen (can 963) DergroßeAndrang vVon Pönitenten allein, w1e7bei sroßen
Festen und Walltahrten vorkommt, gilt keinem Fall mehr alsNotlage, die die General-
absolution rechtfertigt, während der rdo (Nr. 31) 1es zugestanden hatte für den Fall,

In eiıner solchen Situation nicht genügend eichtväter ZUFP Verfügung stehen
können.
ImübrigenhandeltPsich durchweg Neuformulierungen, dieeıne ogrößerePräzision
anstreben, nwomöglich och klarer dUSZUSAgeEN, Was der rdo Paenitentiae und alle
nachfolgenden römischen Verlautbarungen mıit Recht 1Immer wiederbetont haben Die
Generalabsolution ist ausschließlich fürjenegedacht, diebeichtenwollenund esinfolge
eıner Notlage nicht können: \  AT  VV  Jer schwere Sünden nicht beichten will, kann davon eben-
SOWeN1?2 durch eine Generalabsolution wI]Ie durch eiıne individuelle Absolution befreit
werden. Zu tragenbleibt allerdings, ob nichtbesser wäre, dieGeneralabsolu-
Hon ohne vorhergehendes Einzelbekenntnis, die der ten Tradition tremd ist, erst 5r
nıicht einzuführen odersie, nachdem Si1e fürclie Situation derTodesgefahrAnerkennung
gefunden hatte, nicht ber diesen Fall hinaus auszudehnen. uch fragt sich, aD die
Entscheidung eiıner csolchen Ausdehnungnicht alsverspäteteAuswirkung eines über-
triebenen Sakramentalismus angesehen werden mul3, der die Wahrheit Von (Gottes Frei-
heit gegenüber den Sakramenten und die Lehre von der Wirksamkeit des Verlangens
ach einem Sakrament, Ort W clieses umständehalber nicht sinnvoll vollzogen WeTl-
den kann, nicht genügend Rechnung stellt..*

Zzwel Stellen beweist die Formulierung des Codex eıne anerkennenswerte theologi-
sche Oftenheit HattederTrdo Paenitentiae das individuelle und vollständige Bekennt-
nı5S mıit nachfolgender Absolution als das einzıge „ordentliche Mittel“” der Versöhnung

Vgl Variationes In OVaS editiones librorum liturgicorum d Codicis Juris C anoniciup!promul-
gatı introducendae, Not 540—555 (549—551

D Reckinger, Um die Erneuerung des Bußsakramentes, 1n (1983) 571-— 60
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FRANCOIS RECKINGER 

Die Sakramente im neuen Kirchenrecht (II) 
In einem ersten Beitrag (vgl. dieser Jahrgang S. 252-259) hat sich der Verfasser mit den Fragen der 
Kindertaufe, der Firmung sowie der Eucharistie und der Beichte befaßt. Der Fortsetzungsartikel be- · 
handelt vor allem Buße, Krankensalbung, Priesterweihe und Ehe, greift aber auch die Probleme der 
Sonntagspflicht und der Sakramentengemeinschaft mit getrennten orientalischen Kirchen auf. 

(Redaktion) 

1. Wann darf man die Generalabsolution spenden? 

Aufgrund des neuen Codex (can. 960-9.63) sind in den Vorbemerkungen des,,Ordo Pae­
nitentiae" von 1974 (Nr. 31-34.38f) erhebliche Textänderungen vorzunehmen.1 Diese 
betreffen jedoch zumeist nur Fragen der Formulierung. Inhaltlich ist zu verzeichnen, 
daß Priestern nicht mehr das Recht zusteht, über die vom Diözesanbischof in Absprache 
mit der Bischofskonferenz bestimmten Notfälle hinaus in schwerwiegenden Notlagen, 
die vom Bischof nicht vorhergesehen sind, die Generalabsolution nach bloßem allge­
meinen Sündenbekenntnis zu erteilen; der entsprechende Abschnitt 40c des ,,Ordo Pae­
nitentiae0 ist demnach zu streichen. Wer die Generalabsolution für schwere Sünden 
empfangen hat, ist nicht mehr bloß gehalten, diese, sofern es möglich ist, innerhalb Jah­
resfrist und vor Empfang einer weiteren Generalabsolution, sondern „bei nächst­
möglicher Gelegenheit, sofern nicht ein gerechter Grund dem entgegensteht", persön­
lich zu bekennen ( can. 963). Der große Andrang von Pönitenten allein, wie er bei großen 
Festen und Wallfahrten vorkommt, gilt in keinem Fall mehr als Notlage, die die General­
absolution rechtfertigt, während der Ordo (Nr. 31) dies zugestanden hatte für den Fall, 
daß in einer solchen Situation nicht genügend Beichtväter zur Verfügung stehen 
können. 
Im übrigen handelt es sich durchweg um Neuformulierungen, die eine größere Präzision 
anstreben, um womöglich noch klarer auszusagen, was der Ordo Paenitentiae und alle 
nachfolgenden römischen Verlautbarungen mit Recht immer wieder betont haben: Die 
Generalabsolution ist ausschließlich für jene gedacht, die beichten wollen und es infolge 
einer Notlage nicht können; wer schwere Sünden nicht beichten will, kann davon eben­
sowenig durch eine Generalabsolution wie durch eine individuelle Absolution befreit 
werden. Zu fragen bleibt allerdings, ob es nicht besser gewesen wäre, die Generalabsolu­
tion ohne vorhergehendes Einzelbekenntnis, die der alten Tradition fremd ist, erst gar 
nicht einzuführen oder sie, nachdem sie für die Situation der Todesgefahr Anerkennung 
gefunden hatte, nicht über diesen Fall hinaus auszudehnen. Auch fragt es sich, ob die 
Entscheidung zu einer solchen Ausdehnung nicht als verspätete Auswirkung eines über­
triebenen Sakramentalismus angesehen werden muß, der die Wahrheit von Gottes Frei­
heit gegenüber den Sakramenten und die Lehre von der Wirksamkeit des Verlangens 
nach einem Sakrament, dort wo dieses umständehalber nicht sinnvoll vollzogen wer­
den kann, nicht genügend in Rechnung stellt.2 

An zwei Stellen beweist die Formulierung des Codex eine anerkennenswerte theologi­
sche Offenheit. Hatte der Ordo Paenitentiae das individuelle und vollständige Bekennt­
nis mit nachfolgender Absolution als das einzige „ordentliche Mittel" der Versöhnung 

1 Vgl. Variationes in novas editiones librorum liturgicorum ad norman Codicis Juris Canonici nuperpromul­
gati introducendae, in: Not 19 (1983) 540-555 (549-551). 

2 Vgl. F. Reckinger, Um die Erneuerung des Bußsakramentes, in: HD 37 (1983) 51-60 (52f). 
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mıit Gott und der Kirche bezeichnet (Nr. 31), heißt C>  s< nunmehr richtiger, dies se]l das
einzige ordentliche Mittel, dessen eın taufter, der siıch einer schweren Sünde
bewußt ist, mit Gott und derKirche versöhnt (can 960) Dennhinsichtlich der
lichen Sünden SIN etwa die VOm Herrn selbst stammende Vergebungsbitte 1mm 'aterun-
Ser und dieNächstenliebe, die laut Petrus4, „viele Sünden zudeckt“, weniıgstens eben-

„‚ordentliche“ Mittel wIıe das von der Kirche erst ab dem auch auf diese Art VCd
Sünden ausgedehnte Bußsakrament.
Undv1mm folgenden Canon (961, erklärt wird, außer den erwähnenden Notfäl-
len oNnne  . die Generalabsolution ohne VOTANZEZANZENES persönliches Bekenntnis nicht
erteilt werden, schließt 1es keineswegs die gemeinschattlich erteilte Lossprechung
mıt vorhergehendem individuellem und geheimen Bekenntnis aus, sondern klingt eher
wWwIıe eiıne rmutigung zum Suchen ın dieser Richtung. Handelt R5 sich doch hierbei
dieVeollform des Sakraments, wıe SIE1tertumpraktiziert wurde und die die Vorzüge
sowochl des inzelbekenntnisses als auch der gemeinschaftlichen Bußfeier ın sich Vel-

einigt.
er ÖOrt der® (can. 964)

Als „eigener“ des Beichthörens werden Kirche und Kapelle Dies ist
unter len möglichen Formulierungen eıne der am wenigsten SEr und älßt Aus-
ahmenzvernünfttigen Gründen wohl Sakrısteien und andere ebenräume
sind dabei ohne weiıteres mıt Kirche zZzu rechnen.
Der Begriff des Beichtstuhlswird beibehalten, dieArt seiner Beschaffenheit jedoch we!l-
testgehend der Entscheidung der Bischofskonferenzen überlassen. Unter „Beichtstuhl“
muß Jediglich der Sitz verstanden werden, auf dem derPriesterNVollzug des Buflisa-
kraments Platz nımmt, und nicht das Gehäuse, das sich ıIn D  eTGeT Zeit arum erum
entwickelt hat
Ertreulicherweise WITNM hinsichtlich dieser FrageinUnterschiedmehrzwischen männ-
lichen und weiblichen Pönitenten gemacht. Unabhängig davon, welche Entscheidun-
gen 1mM einzelnen die Bischofskonterenzen treffen, muß überall (einen der mehrere)
Beichtstühle geben, die einem offen zugänglichen ÖOrt stehen und mıit einem festen
Gitterzwischen Pönitent und Beichtvater versehen sind, und5muß den Gläubigen auf
Wunsch freistehen, davon Gebrauch zu machen
Irotz dieser sehr maßvollen Formulierung steht die grundsätzliche Aufrechterhaltung
des Gitters eindeutigem Widerspruch der auch nach dem Erscheinen des Codex
bisherchtabgeänderten Rubrik des ÖOrdo Paenitentiae, wonach derPriester, während

die Absolutionsformel spricht, die ände über den Kopf des Pönitenten ausbreiten
soll (Nr.
Was den betrifft, dem diese Beichtstühle stehen sollen, muß 65 sich eınen „10-
CL patens’ handeln, v  S  e soviel bedeutet WIe: offen, unversperrt.* gleichzeitig
auch „CONSpPICUUS”, weithin sichtbar Se1nN müßte, wWwI1ıe 5 der odex —_ 1917
(can 909) vorschrieb, wird nicht mehr verlangt. Demnach der VOom CIC gemeınte
Beichtstuhl mit Gitter (aber nich:  ret.ü notwendigerweise mıit Gehäuse) wohl der Ga-
kristei der In einem Beichtzimmer stehen, vorausgesetzt die lür diesen
Räumen äahrend des Vollzuges der Beichte nicht verschlossen ıst Außerhalb des
Beichtstuhls soll Beichte Ur einem gerechten Grund gehört werden Ein sol-

3 Die deutscheAusgabe übersetzt richtig mıit ‚offen zugänglich”, die tranzösischezu Inrechtmıf „.bien visible“
(gut sichtbar).
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mit Gott und der Kirche bezeichnet (Nr. 31), so heißt es nunmehr richtiger, dies sei das 
einzige ordentliche Mittel, dank dessen ein Getaufter, der sich einer schweren Sünde 
bewußt ist, mit Gott und der Kirche versöhnt wird ( can. 960). Denn hinsichtlich der läß­
lichen Sünden sind etwa die vom Herrn selbst stammende Vergebungsbitte im Vaterun­
ser und die Nächstenliebe, die laut 1 Petrus 4,8 "viele Sünden zudecktu, wenigstens eben­
so ,,ordentlicheu Mittel wie das von der Kirche erst ab dem 7. Jh. auch auf diese Art von 
Sünden ausgedehnte Bußsakrament. 
Und wenn im folgenden Canon (961, 1) erklärt wird, außer den zu erwähnenden Notfäl­
len könne die Generalabsolution ohne vorangegangenes persönliches Bekenntnis nicht 
erteilt werden, so schließt dies keineswegs die gemeinschaftlich erteilte Lossprechung 
mit vorhergehendem individuellem und geheimen Bekenntnis aus, sondern klingt eher 
wie eine Ermutigung zum Suchen in dieser Richtung. Handelt es sich doch hierbei um 
die Vollform des Sakraments, wie sie im Altertum praktiziert wurde und die die Vorzüge 
sowohl des Einzelbekenntnisses als auch der gemeinschaftlichen Bußfeier in sich ver­
einigt. 

2. Der Ort der Beichte ( can. 964) 

Als ~igeneru Ort des Beichthörens werden Kirche und Kapelle genannt(§ 1). Dies ist 
unter allen möglichen Formulierungen eine der am wenigsten strengen und läßt Aus­
nahmen aus vernünftigen Gründen sehr wohl zu. Sakristeien und andere Nebenräume 
sind dabei ohne weiteres mit zur Kirche zu rechnen. 
Der Begriff des Beichtstuhls wird beibehalten, die Art seiner Beschaffenheit jedoch wei­
testgehend der Entscheidung der Bischofskonferenzen überlassen. Unter "Beichtstuhlu 
muß lediglich der Sitz verstanden werden, auf dem der Priester zum Vollzug des Bußsa­
kraments Platz nimmt, und nicht das Gehäuse, das sich in neuerer Zeit darum herum 
entwickelt hat. 
Erfreulicherweise wird hinsichtlich dieser Frage kein Unterschied mehr zwischen männ­
lichen und weiblichen Pönitenten gemacht. Unabhängig davon, welche Entscheidun­
gen im einzelnen die Bischofskonferenzen treffen, muß es überall (einen oder mehrere) 
Beichtstühle geben, die an einem offen zugänglichen Ort stehen und mit einem festen 
Gitter zwischen Pönitent und Beichtvater versehen sind, und es muß den Gläubigen auf 
Wunsch freistehen, davon Gebrauch zu machen(§ 2). 
Trotz dieser sehr maßvollen Formulierung steht die grundsätzliche Aufrechterhaltung 
des Gitters in eindeutigem Widerspruch zu der auch nach dem Erscheinen des Codex 
bisher nicht abgeänderten Rubrik des Ordo Paenitentiae, wonach der Priester, während 
er die Absolutionsformel spricht, die Hände über den Kopf des Pönitenten ausbreiten 
soll (Nr. 46). 
Was den Ort betrifft, an dem diese Beichtstühle stehen sollen, muß es sich um einen Jo­
cus patensu handeln, was soviel bedeutet wie: offen, unversperrt. 3 Daß er gleichzeitig 
auch ,,conspicuusu, d. h. weithin sichtbar sein müßte, wie es der Codex von 1917 
(can. 909) vorschrieb, wird nicht mehr verlangt. Demnach kann der vom CIC gemeinte 
Beichtstuhl mit Gitter (aber nicht notwendigerweise mit Gehäuse) sehr wohl in der Sa­
kristei oder in einem Beichtzimmer stehen, vorausgesetzt nur, daß die Tür zu diesen 
Räumen während des Vollzuges der Beichte nicht verschlossen ist. Außerhalb des 
Beichtstuhls soll Beichte nur aus einem gerechten Grund gehört werden(§ 3). Ein sol-

3 Die deutsche Ausgabe übersetzt richtig mit ..offen zugänglich~ die französische zu Unrecht mit „bien visible" 
(gut sichtbar). 
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cher ist immer dann gegeben, wenn der Pönitent nicht ejgens die Benutzung des
Beichstuhlsverlangt und die eınes anderen ÖOrtes dem Priester 1Im Hinblick aut e1n
fruchtbares Beichtgespräch und den sinnvollenVollzug desVersöhnungsritus Ausbrei-
ten der ände iber den Kopf) aNSHEIMNESSENET erscheint.
Wichtigerals die1erbehandelten rechtlichenEinzelheitenscheint mı1r die VO  - deracC
her gegebene Forderung Z se1In, d; der ÖOrt der Beichte schalldicht abgeschlossen Sel,

daßSmıit normalerLautstärke redenkann; 1es ebenso 1m Hinblick aufeın helfen-
desund heilendes Gesprächwıeauch aufdie manchen FällennotwendigeKlarstellung
des erforderlichen Vorsatzes.

Heilsame und angemessene Bußauftflagen
Im Anschlufß L‘_j“ das Irienter Konzil (DS und den (can 887) verlangt
auch der Kodex, der Beichtvater dem Pönitenten heilsame eil und Hei-
lung Von der Sünde bewirkende) undan  cBußwerke auterlegt (can 981) Die
Gewöhnung diese Formel sollte nichterhinwegtäuschen, die minimalen
Gebetsbußen, die weitestgehendoch immer Übung SIN  d, der arına  g  nFor-
derung nicht entsprechen. Das Irienter onzil hatte als Bereiche, enen die Bußwerke
en  mmen werden sollten, die herkömmliche Irilas der guten Werke Fasten, Gebet
und Almosen SOWIe „andere Werke der Frömmigkeit“ genannt; und die „reiler der
Buße“ formuliert denselben Gehalt 1Im Hinblick auf Zeit folgendermaßen: „(Das
Bußwerk) annn1Gebet, ın Selbstverleugnung, VOrTr allem aber1Dienst Nächsten
und in Werken der Barmherzigkeit bestehen, amıt der soziale Aspekt vVon Sünde und
ergebung sichtbar wird“.* Beispiele dafür, wıe dies 1 Hinblick auf bestimmte Arten
VvVon Sünden konkretisiert werden könnte, habe ich anı anderer Stelle vorgelegt.?°

Wann ist Krankensalbung zu spenden?
Als „termıinus x  ba quo ennt Canon 1004 jenen Augenblick, dem eın hrist infolge VOT'|

Krankheit der Altersschwäche „An Gefahr gerä Damiuit wird allerdings IUr halb-
WeCBS eiıneussagederLiturgiekonstitutiondes Vatikanischen Konzils Nr. 73) auf-
gegriffen. Dort heißt n  PS? „Der rech Augenblick ist sicher schon gegeben, wenn der
Gläubigeeginnt, infolge VvVon Krankheit derAltersschwäche Lebensgefahr zı  C gera-
ten”. Man hat etztere Formulierung mut Recht als nicht besonders glücklich bewertet:;:
W  JAl doch dem onzil arum gegangen, die Salbung wieder wirklich als Sakrament
der Kranken und nicht quasıi ausschließlich der Sterbenden erscheinen zZzu lassen. Para-
doxerweise die entsprechende Aussage des Irienter Konzils 1  e’  hrem Wortlaut ach
offener geWESEN: „D  1jese Salbung ist denKranken erteilen, besonders jenen, die derart
gefährlicherkranktsind, dalß sie ihrem Lebensende entgegenzugehen scheinen /(DS

Darum ist 1im ext des zweıten Vatikanums der Hinweis zZzu beachten, mit der
beginnenden Lebensgefahr der rechte Augenblick der Spendung siıcher schon gegeben
ist: FEs wird nicht ausgeschlossen, früher gegeben sSe1n kann, und eine frühere
Spendung wird cht verboten.
Dementsprechend ist bedeutsam, der ‚Ordo Unctionis Infirmorum“ Von 1972,
der konkret aussagen mußte, Von welchem Augenblick S das Sakrament spenden
sel, den Ausdruck des ONZ!cht wörtlich aufgreift, sondern anstatt von „Lebensge-
fah:  — einfachVon„zgefährlicherErkrankung“ spricht (Nr. 8: ebenso Paul ın derbeglei-
4 Pastorale Einführung, Nr.
5 Um die Erneuerung oben Anm
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eher ist m. E. immer dann gegeben, wenn der Pönitent nicht eigens die Benutzung des 
Beichstuhls verlangt und die Wahl eines anderen Ortes dem Priester im Hinblick auf ein 
fruchtbares Beichtgespräch und den sinnvollen Vollzug des Versöhnungsritus (Ausbrei­
ten der Hände über den Kopf) angemessener erscheint. 
Wichtiger als die hier behandelten rechtlichen Einzelheiten scheint mir die von der Sache 
her gegebene Forderung zu sein, daß der Ort der Beichte schalldicht abgeschlossen sei, 
so daß man mit normaler Lautstärke reden kann; dies ebenso im Hinblick auf ein helfen­
des und heilendes Gespräch wie auch auf die in manchen Fällen notwendige Klarstellung 
des erforderlichen Vorsatzes. 

3. Heilsame und angemessene Bußauflagen 
Im Anschluß an das Trienter Konzil (DS 1692) und den CIC/1917 (can. 887) verlangt 
auch der neue Kodex, daß der Beichtvater dem Pönitenten heilsame ( d. h. Heil und Hei­
lung von der Sünde bewirkende) und angemessene Bußwerke auferlegt (can. 981). Die 
Gewöhnung an diese Formel sollte nicht darüber hinwegtäuschen, daß die minimalen 
Gebetsbußen, die weitestgehend noch immer in Übung sind, der darin ausgesagten For­
derung nicht entsprechen. Das Trienter Konzil hatte als Bereiche, denen die Bußwerke 
entnommen werden sollten, die herkömmliche Trias der guten Werke - Fasten, Gebet 
und Almosen - sowie "andere Werke der Frömmigkeit" genannt; und die "Feier der 
Buße" formuliert denselben Gehalt im Hinblick auf unsere Zeit folgendermaßen: "(Das 
Bußwerk) kann im Gebet, in Selbstverleugnung, vor allem aber im Dienst am Nächsten 
und in Werken der Barmherzigkeit bestehen, damit der soziale Aspekt von Sünde und 
Vergebung sichtbar wird". 4 Beispiele dafür, wie dies im Hinblick auf bestimmte Arten 
von Sünden konkretisiert werden könnte, habe ich an anderer Stelle vorgelegt. 5 

4. Wann ist die Krankensalbung zu spenden? 

Als "terminus a quo" nennt Canon 1004 jenen Augenblick, in dem ein Christ infolge von 
Krankheit oder Altersschwäche "in Gefahr gerät". Damit wird - allerdings nur halb­
wegs - eine Aussage der Liturgiekonstitution des 2. Vatikanischen Konzils (Nr. 73) auf­
gegriffen. Dort heißt es: "Der rechte Augenblick . . . ist sicher schon gegeben, wenn der 
Gläubige beginnt, infolge von Krankheit oder Altersschwäche in Lebensgefahr zu gera­
ten". Man hat letztere Formulierung mit Recht als nicht besonders glücklich bewertet; 
war es doch dem Konzil darum gegangen, die Salbung wieder wirklich als Sakrament 
der Kranken und nicht quasi ausschließlich der Sterbenden erscheinen zu lassen. Para­
doxerweise war die entsprechende Aussage des Trienter Konzils ihrem Wortlaut nach 
offener gewesen: ,,Diese Salbung ist den Kranken zu erteilen, besonders jenen, die derart 
gefährlich erkrankt sind, daß sie ihrem Lebensende entgegenzugehen scheinen . . ." (DS 
1698). Darum ist im Text des zweiten Vatikanums der Hinweis zu beachten, daß mit der 
beginnenden Lebensgefahr der rechte Augenblick der Spendung sicher schon gegeben 
ist: Es wird nicht ausgeschlossen, daß er früher gegeben sein kann, und eine frühere 
Spendung wird nicht verboten. 
Dementsprechend ist es bedeutsam, daß der ,,ürdo Unctionis lnfirmorum" von 1972, . 
der konkret aussagen mußte, von welchem Augenblick an das Sakrament zu spenden 
sei, den Ausdruck des Konzils nicht wörtlich aufgreift, sondern anstatt von "Lebensge­
fahr" einfach von "gefährlicher Erkrankung" spricht (Nr. 8; ebenso Paul VI. in der beglei-

4 Pastorale Einführung, Nr. 18. 
5 Um die Erneuerung (oben Anm. 2), 58. 
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tenden Apostolischen Konstitution); und diese Formulierung wurde Vom odex über-
NOomMmmMen
Was den ermınus ad quem betrifft Ist zunächst verzeichnen, der odex die
bedingungsweise Spendung der Salbung, die der rdo Nr 15 vorgesehen hatte, ab-
schafft aber den Kreis der Empfängereindeutiger abzugrenzen versucht Wie be-
reıts hervorgehoben (Nr verbietet ohne Wenn und Aber, die Salbung e_
teilen 121e hartnäckig 117 Zustand offenkundiger schwerer Sündeverharren (can

Frage die E  S Ordo nicht angeschnitten worden
Im Zweifelsfall ob Kranker den Vernuntftgebrauch erlangt hat ob SPIT Krankheit
gefährlich 15t derob nicht bereits verschieden 1st ist das Sakrament spenden (can

Hinsichtlich des letzteren Falles hatte der rdo die bedingungsweise Spendung
als Möglichkeit angegeben, aber nicht ZUr Pflicht gemacht (Nr 15) Man annn 1er

allerdingsauchbereits der Formulierung desrcdo mit Recht die Gefahrgegeben
sehen, daß der jahrhundertelange Mißbrauch der Spendung anl ote und ewußtlose
Sterbende, die ihrer Seite her keiner Weise 11 das Sakrament gebeten der sich
innerlich darauf eingestellt haben eıter aufrechterhalten wird
Darum ıst PS wichtig, dienunmehrverbindlichen Bestimmungen zZ.Uu beachten und

vernünftigZıinterpretieren. Die Möglichkeit &11165 Zweitels darüber, ob jemand ebt
dernicht, beschränkt sich In. auf die j den meisten Fällen kurzen Augenblicke,

denen auchq  teund erfahrene Krankenpflegerchtmıt moralischer Sicherheit
geben können, ob der Tod bereits eingetreten ıst dercht Sobald mit P1INer Gewiß-
heit die auch hinsichtlich anderer Belange (wie Ankleiden der Leiche der Beendigung
des Wachdienstes) für ausreichend erachtet wird .  — den eingetretenen Tod festzustel-
len darf auch hinsichtlich der Krankensalbung nicht mehr praktisch

berücksichtigenden Zweitel reden Von diesem Augenblick mu 1€ Spendung
jeglichen Sakramentes unterbleiben talls die Kirche sich nicht weiıter dem OrWUu der
Magie aussetzen will
uch mul der fragliche Canon 1005 Verbindung mıiıt dem darauffolgenden gesehen
werden Zweiteln ob jemand bereits tOt ISst der nicht annn 1a Ner {}  E bei Be-
wußtlosen Hinsichtlich dieser aber heißt Canon 1006 Intirmis Qul CUMmM
ment1ıs compotes essent hOocC sacramentum implicite saltem petierın conferatur“.®
Dieser Satzergibt befriedigenden Sinn erst dann, wenn ach S@e11l€Vorla-

nämlich der Nr 14 Ordo, erganzt nfirmis, licet SeNSsSub3 yel Usum Yatıonıs
amıiıserıinft eın Satzteil der bei der Redaktion des CIC möglicherweise AUS Ver-
sehen ausgelassen wurde
Von nicht Z unterschätzender Bedeutung ISE nNnun die Anderung, die der Codex der ent-
sprechenden Bestimmung des Ordo gegenüber vornımmt Dort Walr VOe

terpretiativen erlangen der bewußtlosen Kranken ach dem Sakrament die Rede ZCW!
SC I7 ul . ‚ dum SU4ae mentis cCompotes ess. ut credentes verisimiliter
yetiissent“.* Der odex dagegen spricht VvVon realen Außerung des entsprechenden
Verlangens: H * CUu. mentiscompotes essent, hocsacramentum implicitesal-
tem petierın Hier wird nicht mehr 1 Konditional geredet B gebeten

„Kranken, die wenıigstens einschlußweise u  z dieses Sakrament gebeten haben, S51€ noch bei Bewußltsein
Waren, ıst s NGenNn

7 „Kranken, die das Bewußtsein der uch den Vernunftgebrauch verloren haben
‚ wenn SIEe = Bes:  3t7 ihrer geistigen Kräfte mıt Wahrscheinlichkeit als gläubige Menschen nach dem Sa-

krament VEeTr angt hätten.“
die wenigstens einschlußweise dieses Sakrament gebeten haben, als noch bei Bewußtsein

Waren .
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tenden Apostolischen Konstitution); und diese Formulierung wurde vom Codex über­
nommen. 
Was den "terminus ad quem" betrifft, ist zunächst zu verzeichnen, daß der Codex die 
bedingungsweise Spendung der Salbung, die der Ordo in Nr. 15 vorgesehen hatte, ab­
schafft, dafür aber den Kreis der Empfänger eindeutiger abzugrenzen versucht. Wie be­
reits hervorgehoben (Nr. 9), verbietet er ohne Wenn und Aber, die Salbung jenen zu er­
teilen, die hartnäckig im Zustand offenkundiger schwerer Sünde verharren ( can. 1007), 
eine Frage, die vom Ordo nicht angeschnitten worden war. 
Im Zweifelsfall, ob ein Kranker den Vernunftgebrauch erlangt hat, ob seine Krankheit 
gefährlich ist oder ob er nicht bereits verschieden ist, ist das Sakrament zu spenden ( can. 
1005). Hinsichtlich des letzteren Falles hatte der Ordo die bedingungsweise Spendung 
als Möglichkeit angegeben, sie aber nicht zur Pflicht gemacht (Nr. 15). Man kann hier 
- allerdings auch bereits in der Formulierung des Ordo - mit Recht die Gefahr gegeben 
sehen, daß der jahrhundertelange Mißbrauch der Spendung an Tote und bewußtlose 
Sterbende, die von ihrer Seite her in keiner Weise um das Sakrament gebeten oder sich 
innerlich darauf eingestellt haben, weiter aufrechterhalten wird. 
Darum ist es wichtig, die nunmehr verbindlichen Bestimmungen genau zu beachten und 
sie vernünftig zu interpretieren. Die Möglichkeit eines Zweifels darüber, ob jemand lebt 
oder nicht, beschränkt sich m. E. auf die in den meisten Fällen sehr kurzen Augenblicke, 
in denen auch Ärzte und erfahrene Krankenpfleger nicht mit moralischer Sicherheit an­
geben können, ob der Tod bereits eingetreten ist oder nicht. Sobald sie mit einer Gewiß­
heit, die auch hinsichtlich anderer Belange (wie Ankleiden der Leiche oder Beendigung 
des Wachdienstes) für ausreichend erachtet wird, um den eingetretenen Tod festzustel­
len, darf man auch hinsichtlich der Krankensalbung nicht mehr von einem praktisch 
zu berücksichtigenden Zweifel reden. Von diesem Augenblick an muß die Spendung 
jeglichen Sakramentes unterbleiben, falls die Kirche sich nicht weiter dem Vorwurf der 
Magie aussetzen will. 
Auch muß der fragliche Canon 1005 in Verbindung mit dem darauffolgenden gesehen 
werden. Zweifeln, ob jemand bereits tot ist oder nicht, kann man ja immer nur bei Be­
wußtlosen. Hinsichtlich dieser aber heißt es in Canon 1006: "Infirmis qui, cum suae 
mentis compotes essent, hoc sacramentum implicite saltem petierint, conferatur". 6 

Dieser Satz ergibt einen befriedigenden Sinn erst dann, wenn man ihn nach seiner Vorla­
ge, nämlich der Nr. 14 im Ordo, ergänzt: "Infirmis, qui licet sensus vel usum rationis 
amiserint ... "7 - ein Satzteil, der bei der Redaktion des CIC möglicherweise aus Ver­
sehen ausgelassen wurde. 
Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist nun die Änderung, die der Codex der ent­
sprechenden Bestimmung des Ordo gegenüber vornimmt. Dort war von einem rein in­
terpretativen Verlangen der bewußtlosen Kranken nach dem Sakrament die Rede gewe­
sen: " . . . qui . . ., dum suae. mentis compotes essent, ut credentes verisimiliter 
petiissent~ 8 Der Codex dagegen spricht von einer realen Äußerung des entsprechenden 
Verlangens: ,,. . . qui, cum suae mentis compotes essent, hoc sacramentum implicite sal­
tem petierint . . :'. 9 Hier wird nicht mehr im Konditional geredet (,,die . . . gebeten 

6 „Kranken, die wenigstens einschlußweise um dieses Sakrament gebeten haben, als sie noch bei Bewußtsein 
waren, ist es zu spenden•. 

7 „Kranken, die das Bewußtsein oder auch den Vernunftgebrauch verloren haben . . : 
8 ., ••• wenn sie im Besitz ihrer geistigen Kräfte mit Wahrscheinlichkeit als gläubige Menschen nach dem Sa­

krament ver1angt hätten." 
9 ..... die wenigstens einschlußweise um dieses Sakrament gebeten haben, als sie noch bei Bewußtsein 

waren •.. • 
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hätten sondern der Pertektivform des PuturS gebeten haben werden
meın ist damit realer, wenn auch gegebenentfalls impliziter der Bitte das Sa-
krament, wıe etwa, wWe€e eın Kranker danach verlangt, eın TI1IeSs!zl kommt.
Nur dort, WCO die geschehene Äußerung einer solchen Bitte Von Drittpersonen glaub-
würdig bezeugt werden kann, sollte die Spendung des Sakramentes an Bewußltiose
Fragekommen. Für jeneFälle, denen dasVerlangen sich überhaupt nicht konkret und
greifbar ußern konnte, sollten WILr auf die Spendung verzichten und Vertrauen
auf Gottes Ginade und die VO  - der eologie se1t langem herausgestellte Wirksamkeit
des Verlangens ach dem Sakrament setzen. Auf Grund des verstandenen Canons
1007 würde die TAaXıs der Krankensalbung dem Jakobustext (5, 14£) endlich wieder SC-
recht, weil dann niemand mehr gesalbt &s  WUT!  de, der nicht selbst, wenigstens vorher, als

och bei Bewußltsein WAal, „die Presbyter der Kirche sich gerufe:  n  d# hat

Zum Weihealter (can
Waren 1Im odex VOI 1917 als Mindestalter für die Diakonatsweihe Jahre und die
Priesterweihe Jahre angesetzt worden (can 975), sa zeigt sich demgegenüber eiıne
leichte Tendenz ZU[r Erhöhung: erstere als Durchgangsstufe soll nicht VOLI 23 und 1ese
nichtVOT 25Jahren erteilt werden. Fürdie Priesterweihewird darüberhinaus, unabhan-
g1gBAlter, ausdrücklich e1in! „genügende Reif:  e  ‚# verlangt. Zölibatäre Bewerber für
den ständigen Diakonat dürfen die Weihe a 25, Verheiratete ab 45 mıt Zustimmung
ihrerern empfangen. Den Bischofskonferenzen steht ©S fre  1, höhere, nicht aber
niedrigere Altersgrenzen festzusetzen: Dispensen VO Weihealter, die sich iber einen
längeren Zeitraum als eın erstrecken, bleiben dem Apostolischen Stuhl vorbe-
halten
Diese Tendenz ist 111. sehr zZzu begrüßen, sollte allerdings och konsequenter fortge-
tührt werden, VMOZU die Bischofskonferenzen aufgrunddes Canons Ja freieandhaben
Daß verheiratete Bewerber für den Diakonat erst ab 25 geweiht werden können, wird
allenthalben als gut und richtig empfunden, VOT lem weil sS1e erst etwa ab dann den
Erweis ihrer Berutf, Ehe-und Familienleben erbracht haben können. Sollte
dasselbe Prinzip nicht hinsichtlich der zölibatären Bewerber für Diakonat und Presby-
era Anwendung ftinden? dersollte Pr ei{w:; eichter se1ın, sich ım Zölibat als 13n der Ehe

bewähren?

Die ekklesiale Bedeutung der Priesterweihe
Canon 517,2 verlangt, dort, wr der Bischof einen Diakon, eiınen Laien der eiıne
meinschaftdamit beauftragt, sich den Seelsorgeaufgaben ın eiınerPfarrei betei-
ligen, dennoch einen Priester bestimmt, der, mıiıt den 'ollmachten und Befugnissen
eines Pfarrers ausgestattet, die Seelsorge eitet; und Canon 536 fordert, daß dort,
eın Pfarrpastoralrat besteht, der Pfarrer arın den Vorsitz 1); dem (  nn
Gremium kommt MUur beratendes Stimmrecht ($ Diese drei Bestimmungen gehö-

CN ZUSATIMLIN und beruhen nicht auf einer bloß positiv-rechtlichen Festsetzung,
sondern ergeben sich S der ekklesialen Bedeutung der Bischofs- und der Priesterwei-
he Das Neue Testament kennt Nun einmal kein bloß rituelles Priestertum, sondern eın
apostolisches Leitungsamt, das die rituelle Vollmacht miteinschließt. Die durch
Bischofs- und Priesterweihe besteliten räger cdieser Vollmacht können der Eucharistie
vorstehen und ber Rekonziliation der Nichtrekonziliation der Büßer entscheiden,
weil und insotern S1Pe der Weihe ZU[ Gemeindeleitungbefähigt sind Die Bestellung
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hättenu), sondern in der Perfektivform des Futur (,,die ... gebeten haben werden"). Ge­
meint ist damit ein realer, wenn auch gegebenenfalls impliziter Akt der Bitte um das Sa­
krament, wie etwa, wenn ein Kranker danach verlangt, daß ein Priester zu ihm kommt. 
Nur dort, wo die geschehene Äußerung einer solchen Bitte von Drittpersonen glaub­
würdig bezeugt werden kann, sollte die Spendung des Sakramentes an Bewußtlose in 
Frage kommen. Für jene Fälle, in denen das Verlangen sich überhaupt nicht konkret und 
greifbar äußern konnte, sollten wir auf die Spendung verzichten und unser Vertrauen 
auf Gottes Gnade und die von der Theologie seit langem herausgestellte Wirksamkeit 
des Verlangens nach dem Sakrament setzen. Auf Grund des so verstandenen Canons 
1007 würde die Praxis der Krankensalbung dem Jakobustext (5, 14f) endlich wieder ge­
recht, weil dann niemand mehr gesalbt würde, der nicht selbst, wenigstens vorher, als 
er noch bei Bewußtsein war, ,,die Presbyter der Kirche zu sich gerufen" hat. 

5. Zum Weihealter (can. 1031) 

Waren im Codex von 1917 als Mindestalter für die Diakonatsweihe 22 Jahre und die 
Priesterweihe 24 Jahre angesetzt worden (can. 975), so zeigt sich demgegenüber eine 
leichte Tendenz zur Erhöhung: erstere als Durchgangsstufe soll nicht vor 23 und diese 
nicht vor 25 Jahren erteilt werden. Für die Priesterweihe wird darüber hinaus, unabhän­
gig vom Alter, ausdrücklich eine „genügende Reifeu verlangt. Zölibatäre Bewerber für 
den ständigen Diakonat dürfen die Weihe ab 25, Verheiratete ab 35 mit Zustimmung 
ihrer Partnerin empfangen. Den Bischofskonferenzen steht es frei, höhere, nicht aber 
niedrigere Altersgrenzen festzusetzen; Dispensen vom Weihealter, die sich über einen 
längeren Zeitraum als ein Jahr erstrecken, bleiben dem Apostolischen Stuhl vorbe­
halten. 
Diese Tendenz ist m. E. sehr zu begrüßen, sollte allerdings noch konsequenter fortge­
führt werden, wozu die Bischofskonferenzen aufgrund des Canons ja freie Hand haben. 
Daß verheiratete Bewerber für den Diakonat erst ab 35 geweiht werden können, wird 
allenthalben als gut und richtig empfunden, vor allem weil sie erst in etwa ab dann den 
Erweis ihrer Bewährung in Beruf, Ehe-und Familienleben erbracht haben können. Sollte 
dasselbe Prinzip nicht hinsichtlich der zölibatären Bewerber für Diakonat und Presby­
terat Anwendung finden? Oder sollte es etwa leichter sein, sich im Zölibat als in der Ehe 
zu bewähren? 

6. Die ekklesiale Bedeutung der Priesterweihe 

Canon 517,2 verlangt, daß dort, wo der Bischof einen Diakon, einen Laien oder eine 
Gemeinschaft damit beauftragt, sich an den Seelsorgeaufgaben in einer Pfarrei zu betei­
ligen, er dennoch einen Priester bestimmt, der, mit den Vollmachten und Befugnissen 
eines Pfarrers ausgestattet, die Seelsorge leitet; und Canon 536 fordert, daß dort, wo 
ein Pfarrpastoralrat besteht, der Pfarrer darin den Vorsitz führt(§ 1); dem genannten 
Gremium kommt nur beratendes Stimmrecht zu(§ 2). Diese drei Bestimmungen gehö­
ren eng zusammen und beruhen nicht auf einer bloß positiv-rechtlichen Festsetzung, 
sondern ergeben sich aus der ekklesialen Bedeutung der Bischofs- und der Priesterwei­
he. Das Neue Testament kennt nun einmal kein bloß rituelles Priestertum, sondern ein 
apostolisches Leitungsamt, das die rituelle Vollmacht miteinschließt. Die durch 
Bischofs- und Priesterweihe bestellten Träger dieser Vollmacht können der Eucharistie 
vorstehen und über Rekonziliation oder Nichtrekonziliation der Büßer entscheiden, 
weil und insofern sie kraft der Weihe zur Gemeindeleitung befähigt sind. Die Bestellung 
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einer parallelen Hierarchie VObloß ernannten dergewählten (Gemeindeleitern würde
diese Einheit zwischen der Leitungsvollmacht und ihrem rituellen Ausdruck iın Frage
tellen und die geweihten tsträger bedenklicher Weise wieder die Nähe VOT -
christlicher Kultdiener rücken 1Ne solche Entwicklung aufgrund des nachkonziliaren
Rätesystems ware um (  } verwunderlicher, als gerade das Vatikanische Konzil, ent-
sprechend der ursprünglichen Tradition, der seit dem Mittelalter üblich gewordenen Ie-
ativen Trennung zwischen Weihe- und Jurisdiktionsvollmacht eın Ende gesetzt hat!©

eine Entwicklung, die der Codex 1M rste und grundlegenden Canon ema
Leitungsgewalt (can 129) festschreibt: „Zur Übernahme VO] Leitungsgewalt, die CS auf-

göttlicherEinsetzung in derKirche gibt und dieauchJurisdiktionsgewaltnann
WIT  d, sind achMaßgabe der Rechtsvorschriften diejenigen befähigt, die die heili-

Weihe empfangen haben“ „Bei der Ausübung dieser Gewalt können Laien ach
Maßgabe des Rechtes mitwirken“
Demgegenüber wurde verschiedentlich darauf hingewiesen, dal die von

Pfarrpastoralräten, wıe der Codex S1e sieht, nich verpflichtend ıst; daß die den me1l-
sten Diözesen Sprachbereichs eingeführten Pfarrgemeinderäte mıt dem fragli-
chen „Pfarrpastoralrat“ nicht gleichzusetzen selen, weil S]1e „ZWaLl auch Pastoralräte mıiıt
beratenderOon, gleichzeitig aber auch Organe des Laienapostolats mit Beschluß-
recht“ sind!?; und deshalb 1n ihnen Laien weıter den Vorsitz hren dürtfen Die
entgegengesetzte Position hat bereits längere Zeit VOT Erscheinen des Aymans
vertreten mıit demohl schwerzwiderlegenden Argument, da die genannten und
ähnliche (remien „den verbandsrechtlichen Charakter hinter sich gelassen und mıiıt ih-
I'€ Aufgabenstellung verfassungsrechtlichen Charakter angeNOMmM haben“. Daraus
zieht den Schluß Recht, wıe ©5 scheint musse daraufgeachtet werden, „daß
folgerichtig auch die verfassungsrechtliche Struktur un das heißt die Integrität des
geistlichen AÄAmltes seliner ekklesiologischen Aufgabenstellung voll gewahrt bleibt
und nicht umgekehrt das geistliche Amt ın eın verbandsrechtliches 5System eingeebnet
wird“.14 Sehr dezidiert hat sich zuletzt auch Geringer1 selben Sinn TO-
chen:* ‚D  e Logik hätte jedenfalls verlangt, der Pfarrer entweder sowochl Vor-
standsmitglied als auch Vorsitzender des PGR ıst  - weil der PGR eın kirchenamtliches
Organ ıst oder ist wederdas eineochdas andere wel. der PGReın engremi-
um ist

Staat und Ehe
Die Formulierung Von Canon 1059 eiz die Aufrechterhaltung der Lehre VOTaUS,
der Staat bezüglich der Ehe VOIN Christen gesetzgeberische Vollmacht lediglich hinsicht-
ich der rein bürgerlichen Wirkungen der Eheschließung hat Diese lehre dürfte In.

nach Überwindung der mittelalterlichen IdeeVOenGottesstaat, auf deren Hin-
tergrund sS1e entstanden ıst, ın der Theologie nicht länger unbestritten bleiben. Die Ehe

0 Vgl Aymans, Einführung in Gesetzbuch der Lateinischen Kirche (Arbeitshilfen 31). hg. V, Se-
der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1983, 23—25

Ruf, Das der katholischen Kirche nach dem Codex Juris anonici die Praxis erläutert,
Freiburg 1983, 146:; ım selben Sinn P Boekhalt, Der Pfarrgemeinderat mehr als eın „Handlanger“”
des Pfarrers. Verunsichert das Neut irchliche Gesetzbu: lenrechtlichen Status?, ın  igerfürdiez
SOTEC Q 316—320
Mitsprache der Anmerkungen Zu dem Beschluß Nummer der Gemeinsamen Synode der
Bistümer in derBundesrepublikDeutschland„Verantwortung des Zanzen ttesvolkes für die Sendung der
Kircht (Kölner 22), hg. V. P”Presseamt des Erzbistums Köln, öln 1977, bes
Die deutschen Pfarrgemeinderäte als verfassungsrechtliches Problem, in: (1985) 42—57 55)
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einer parallelen Hierarchie von bloß ernannten oder gewählten Gemeindeleitern würde 
diese Einheit zwischen der Leitungsvollmacht und ihrem rituellen Ausdruck in Frage 
stellen und die geweihten Amtsträger in bedenklicher Weise wieder in die Nähe vor­
christlicher Kultdiener rücken. Eine solche Entwicklung aufgrund des nachkonziliaren 
Rätesystems wäre um so verwunderlicher, als gerade das 2. Vatikanische Konzil, ent­
sprechend der ursprünglichen Tradition, der seit dem Mittelalter üblich gewordenen re­
lativen Trennung zwischen Weihe- und Jurisdiktionsvollmacht ein Ende gesetzt hat10 

- eine Entwicklung, die der Codex im ersten und grundlegenden Canon zum Thema 
Leitungsgewalt (can. 129) festschreibt: "Zur Übernahme von Leitungsgewalt, die es auf­
grund göttlicher Einsetzung in der Kirche gibt und die auchJurisdiktionsgewalt genannt 
wird, sind- nach Maßgabe der Rechtsvorschriften - diejenigen befähigt, die die heili­
ge Weihe empfangen haben" ( § 1). "Bei der Ausübung dieser Gewalt können Laien nach 
Maßgabe des Rechtes mitwirken"(§ 2). 
Demgegenüber wurde verschiedentlich darauf hingewiesen, daß die Schaffung von 
Pfarrpastoralräten, wie der Codex sie sieht, nicht verpflichtend ist; daß die in den mei­
sten Diözesen unseres Sprachbereichs eingeführten Pfarrgemeinderäte mit dem fragli­
chen "Pfarrpastoralrat" nicht gleichzusetzen seien, weil sie "zwar auch Pastoralräte mit 
beratender Funktion, gleichzeitig aber auch Organe des Laienapostolats mit Beschluß­
recht" sind11; und daß deshalb in ihnen Laien weiter den Vorsitz führen dürfen. Die 
entgegengesetzte Position hat bereits längere Zeit vor Erscheinen des OC W. Aymans 
vertreten - mit dem wohl schwer zu widerlegenden Argument, daß die genannten und 
ähnliche Gremien "den verbandsrechtlichen Charakter hinter sich gelassen und mit ih­
rer Aufgabenstellung verfassungsrechtlichen Charakter angenommen haben". Daraus 
zieht er den Schluß - zu Recht, wie es scheint-, es müsse darauf geachtet werden, udaß 
folgerichtig auch die verfassungsrechtliche Struktur - und das heißt: die Integrität des 
geistlichen Amtes in seiner ekklesiologischen Aufgabenstellung - voll gewahrt bleibt 
und nicht umgekehrt das geistliche Amt in ein verbandsrechtliches System eingeebnet 
wird".12 Sehr dezidiert hat sich zuletzt auch K. Th. Geringer im selben Sinn ausgespro­
chen: 13 "Die Logik hätte jedenfalls verlangt, daß der Pfarrer entweder sowohl Vor­
standsmitglied als auch Vorsitzender des PGR ist - weil der PGR ein kirchenamtliches 
Organ ist-, oder er ist weder das eine noch das andere - weil der PGR ein, Laiengremi­
um' ist." 

7. Staat und Ehe 

Die Formulierung von Canon 1059 setzt die Aufrechterhaltung der Lehre voraus, daß 
der Staat bezüglich der Ehe von Christen gesetzgeberische Vollmacht lediglich hinsicht­
lich der rein bürgerlichen Wirkungen der Eheschließung hat. Diese Lehre dürfte rn. E. 
nach Überwindung der mittelalterlichen Idee vorn sakralen Gottesstaat, auf deren Hin­
tergrund sie entstanden ist, in der Theologie nicht länger unbestritten bleiben. Die Ehe 

10 Vgl. W. Aymans, Einführung in das neue Gesetzbuch der Lateinischen Kirche (Arbeitshilfen 31), hg. v. Se­
kretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1983, 20. 23-25. 

11 N. Ruf, Das Recht der katholischen Kirche nach dem neuen Codex Juris Canonici für die Praxis erläutert, 
Freiburg 1983, 146; im selben Sinn: P. Boekholt, Der Pfarrgemeinderat - mehr als nur ein .Handlanger" 
des Pfarrers. Verunsichert das neue kirchliche Gesetzbuch den rechtlichen Status7, in: Anzeiger für die Seel­
sorge 93 (1984) 316-320. 

12 Mitsprache in der Kirche. Anmerkungen zu dem Beschluß Nummer 12 der Gemeinsamen Synode der 
Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland „Verantwortung des ganzen Gottesvolkes für die Sendung der 
Kirche• (Kölner Beiträge 22), hg. v. Presseamt des Erzbistums Köln, Köln 1977, bes. 13. 

13 Die deutschen Pfarrgemeinderäte als verfassungsrechtliches Problem, in: MThZ 37 (1985) 42-57 (55). 
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Von Christen ist War Sakrament und unterliegt darum und insofern der Gesetzgebung
der Kirche:; aber S1e bleibt dabei unvermindert auch eıne menschliche, diesseitig-irdi-
sche Wirklichkeit und könnte VOoON dahergesehengleichzeitig sehrwohl uch als Ehe der
staatlichen Gesetzgebung unterliegen, S{ ein! Ehe Von Christen dann gültig
wäre, W 611e den Gültigkeitsbedingungen beider, des Staates und der Kirche, ent-
spräche.
E  ıner solchen Auffassung kommt der neue odex insofern e1n Stück weiıt gegen, als
er den kirchlichen Zeugen erstmals verbietet, einer Eheschließung assıstieren, die
nach dem Zivilrechtcht anerkannt oder VOTgeNOIMMUIM werden ohne die
Erlaubnis des Örtsordinarius erhalten zu haben (can 071,1,2 Sollte sich ın
in derTheologie dieÜberzeugungdurchsetzen, derStaat auch derEheVon Christen
gegenüber Gültigkeitsbedingungen aufstellen ann, ware daraus abzuleiten, hin-
sichtlich dieser Bedingungen der ÖOÖrdinarius e1n Ausnahme MNUur dann gestatten ann,
wenn das staatliche Recht ın einem bestimmten Fall dem göttlichen t, SO WIe die
Kirche sieht und lehrt, widerspräche; Z. B., wenn deraa einen der Partner als
Eheschließung unfähig ansa|  .  he infolge eıner früheren staatlichen Eheschließung, die
kirchlich gesehen (aufgrund des Jesuswortes3derUnauflöslichkeit) ungültig ist, weil
einer der Kontrahenten ZUm betreffenden Zeitpunkt anderweitig verheiratet WAar.

Verpflichtungen aufgrund bloß natürlicher hartnerschaf!
Erstmals tragt das Kirchenrecht nunmehr der Tatsache Rechnung, auch eıner
Verbindung, die ach kirchlicher eıne gültige Fhe darstellt, sittliche Verpflich-

sowohl dem Partner als auch den Kindern gegenüber erwachsen können und
darum die Eheschließung mıt einem Neuen Partner 1Ur dann ittlich erlaubt ıst, V
611e nicht SCEH die Erfüllung dieser Verpflichtungen verstößt: darum 1st bei Vorliegen
derartiger Verpflichtungen die Trauungsassistenz mıit besonderer Erlaubnis des
ÖOrtsordinarius gestattet (can 71ll

Empfang anderer Sakramente anläßlich der Eheschließung (can
Wie sSein Vorgänger (can 1021,2; wünscht auch der Codex, die Brautleu-
te, söfern sS1e die Firmung ochchtempfangen haben, S1e VOT der Eheschließung CEIMP-
fangen, Wenn dies „ohne große Beschwernis“ geschehen kann und ebenso, daß S1Ee
äßlich der Eheschließung ZU[ Beichte und ZUb Kommunion gehen
Als atischer Beobachter und UIN mehr als Seelsorger WIT! 4A71 SIC. hinsichtlich der
melsten Brautpaare diesem Wunsch nicht vorbehaltlos anschließen können, weil
ihrem Fall eiıne sehrgravierende „Beschwernis“ als offenkundig gegebenerscheint nam-
lich die des unwürdigen Sakramentenempfangs aufgrund einer cschwersündhaften Hal-
(ung, die die Brautleute nich:  er aufzugeben bereit sind. In diesem Fall müßte Nan auch
1Im Sinndes ineil L Nr. -r (voriges Heft, 256) besprochenen Canon915 1m Gegenteil
alles C um SIE von einem derartigen Sakramentenempfang zurückzuhalten.
Was die Eheschließung selbst betrifft, gibt 05 Gründe anzunehmen, daß auf S1@ hin-
sichtlich dermoralischen Dispositionchtunbedingt die gleichen Maßstäbe aVA!  UWelN-
densindwıeaufden Empfangderübrigen Sakramente, weil sie einerseits alsigeFhe-
schließung nicht geschehenann, ohne füren christliches Brautpaarauch sakramental

sein und weil S1e andererseits als diesseitig-irdische Wirklichkeit Gegenstand eines
Naturrechtes ıst und Menschen durch eine schwere Sünde Naturrechte nıcht VeTl-
lieren.
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von Christen ist zwar Sakrament und unterliegt darum und insofern der Gesetzgebung 
der Kirche; aber sie bleibt dabei unvermindert auch eine menschliche, diesseitig-irdi­
sche Wirklichkeit und könnte von daher gesehen gleichzeitig sehr wohl auch als Ehe der 
staatlichen Gesetzgebung unterliegen, so daß eine Ehe von Christen nur dann gültig 
wäre, wenn sie den Gültigkeitsbedingungen beider, des Staates und der Kirche, ent­
spräche. 
Einer solchen Auffassung kommt der neue Codex insofern ein Stück weit entgegen, als 
er den kirchlichen Zeugen erstmals verbietet, einer Eheschließung zu assistieren, die 
nach dem Zivilrecht nicht anerkannt oder vorgenommen werden kann, ohne dafür die 
Erlaubnis des Ortsordinarius erhalten zu haben ( can. 1071, 1,2 °). Sollte sich in Zukunft 
in der Theologie die Überzeugung durchsetzen, daß der Staat auch der Ehe von Christen 
gegenüber Gültigkeitsbedingungen aufstellen kann, wäre daraus abzuleiten, daß hin­
sichtlich dieser Bedingungen der Ordinarius eine Ausnahme nur dann gestatten kann, 
wenn das staatliche Recht in einem bestimmten Fall dem göttlichen Recht, so wie die 
Kirche es sieht und lehrt, widerspräche; z. B., wenn der Staat einen der Partner als zur 
Eheschließung unfähig ansähe infolge einer früheren staatlichen Eheschließung, die 
kirchlich gesehen (aufgrund des Jesuswortes von der Unauflöslichkeit) ungültig ist, weil 
einer der Kontrahenten zum betreffenden Zeitpunkt anderweitig verheiratet war. 

8. Verpflichtungen aufgrund bloß natürlicher Partnerschaft 

Erstmals trägt das Kirchenrecht nunmehr der Tatsache Rechnung, daß auch aus einer 
Verbindung, die nach kirchlicher Lehre keine gültige Ehe darstellt, sittliche Verpflich­
tungen sowohl dem Partner als auch den Kindern gegenüber erwachsen können und 
darum die Eheschließung mit einem neuen Partner nur dann sittlich erlaubt ist, wenn 
sie nicht gegen die Erfüllung dieser Verpflichtungen verstößt; darum ist bei Vorliegen 
derartiger Verpflichtungen die Trauungsassistenz nur mit besonderer Erlaubnis des 
Ortsordinarius gestattet (can. 1071,1,3 °). 

9. Empfang anderer Sakramente anläßlich der Eheschließung (can. 1065) 

Wie sein Vorgänger ( can. 1021,2; 1033) wünscht auch der neue Codex, daß die Brautleu­
te, sofern sie die Firmung noch nicht empfangen haben, sie vor der Eheschließung emp­
fangen, wenn dies nohne große Beschwernis" geschehen kann ( § l); und ebenso, daß sie 
anläßlich der Eheschließung zur Beichte und zur Kommunion gehen ( § 2). 
Als kritischer Beobachter und um so mehr als Seelsorger wird man sich hinsichtlich der 
meisten Brautpaare diesem Wunsch nicht vorbehaltlos anschließen können, weil in 
ihrem Fall eine sehr gravierende nBeschwernis" als offenkundig gegeben erscheint: näm­
lich die des unwürdigen Sakramentenempfangs aufgrund einer schwer sündhaften Hal­
tung, die die Brautleute nicht aufzugeben bereit sind. In diesem Fall müßte man - auch 
im Sinn des in Teil I, Nr. 9 (voriges Heft, S. 256) besprochenen Canon 915 - im Gegenteil 
alles tun, um sie von einem derartigen Sakramentenempfang zurückzuhalten. 
Was die Eheschließung selbst betrifft, gibt es gute Gründe anzunehmen, daß auf sie hin­
sichtlich der mor.alischen Disposition nicht unbedingt die gleichen Maßstäbe anzuwen­
den sind wie auf den Empfang der übrigen Sakramente, weil sie einerseits als gültige Ehe­
schließung nicht geschehen kann, ohne für ein christliches Brautpaar auch sakramental 
zu sein; und weil sie andererseits als diesseitig-irdische Wirklichkeit Gegenstand eines 
Naturrechtes ist und Menschen durch eine schwere Sünde ihre Naturrechte nicht ver­
lieren. 

360 



Infolge der Gegebenheiten der Schrift und der Tradition des Altertums, die 1Ur die
enschliche Wirklichkeit der ehelichen Vereinigung als Zeichen der Einheit Christus-
Kirchekennen und keinenbesonderenWert aufdenVorgang des Zustandekommensder
ehelichen BindungJegen (schongarnicht 1m Sinneinesspezifisch christlichenEheschlie-
Bungsritus, den s ursprünglich nicht gab), muß die Ehe zudem ohl als eın Dauersa-
krament angesehen werden, essen Verwirklichung nicht auf den Augenblick der Fhe-
schließung begrenzt ist, sondern das gesamte Eheleben umftfalt. Gewiß kulminiert das
csakramentale Geschehen 1mm Vorgang der Eheschließung, betrifft ber In besonderer
We  15€e auch jeden Vollzug der ehelichen Hingabe. Darum, il} scheinen, sind für
den Augenblick der Eheschließung eine wesentlich höheren Forderungen hinsichtlich
der religiös-moralischen Disposition der Brautleute zl stellen als für spatere Phasen ih-
1TeSs5 elebens. Aus demselben Grund ware  A ©5 IN. angezeigt, hinsichtlich cdieses Sakra-

nicht mehr von „Spenden‘“ der„Empfangen“ reden, wWwIie der zıtierte Canon
och tut; die Ehe WI.  rd, als Sakrament wıe als menschliche Wirklichkeit, weder BeSDEN-
detoch empfangen, sondern von beiden Partnern gemeinsam verwirklicht und gelebt.
Der eben dargelegten Sicht der inge entspricht cS, wenn Canon 1124, auf den WI1r
gleich zurückkommenwerden, getauftenApostatendas Eingehen eınergültigen und Sa-
ramentalen Ehe hne jegliche kirchlich-seelsorgerische Intervention und Vorbedin-
gung ermöglicht wird.

Apostaten endlich erns:| geENOMMEN
Personen, die durch einen ormalen dder katholischen Kirche ausgetretien SIN  d,
sind Von nıun weder Vom Hindernis der Religionsverschiedenheit 1m Fall eıner Ehe-
schließung mit einem nichtgetauften Partner (can 1086, ochOMVerbot der konfes-
sionsverschiedenen Ehe betroffen (can. ihre Eheschließung ist cht mehr an die
kirchliche Eheschließungsform gebunden (can ur  &. die Irauungsassistenzen-
ixer der Eheschließung eiınes Katholiken mıt einem Apostaten ist die Erlaubnis des
Örtsordinarius erforderlich, und 610e Aur erteilt werden, söfern dieselben Bedingun-
CN erfüllt sind wıe Del einer konfessionsverschiedenen Ehe (can 71,1,
Damit wird erstmals ernsthaft und rechtswirksam der Kirchenaustritt Kenntnis gC-
NOMMMENIN, auch der Graben zwischen einem VonNn hnen und einem gläubigen Katho-
liken unvergleichlich größer ist als zwischen Katholiken und gläubigen Christen ande-
rer Kontftession. Gewiß teilen die formellen Apostaten LUr eiıne kleine Minderheit
ınmuıtten Von vielen anderen dar, die der Sache ach ebenso abgefallen sind und deren
Ehe mit einem gläubigen Partner dieselben Probleme aufwirft Ihre Situation ist jedoch
rechtlich aum zu fassen.

11. Kontessionsverschiedene Ehen
Be Eheschließungen Von Katholiken mıiıt nichtkatholischen orientalischen Christen ist
die eteiligung e1ines geweihten Amtsträgers sel 65 der katholischen, sel ©5 der betref-
fenden nichtkatholischen Kirche Gültigkeit, das Einhalten der kanonischen Ehe-
schließungsform dagegen NUur ZUF Erlaubtheit erforderlich: Von letzterer Forderung
kann zudem Dispens erteilt werden (can 1127, 16) Diese Bestimmung ist eın Ausdruck
der Anerkennung des Weihesakramentes den orientalischen Kirchen un! der Ach-
Cun. gegenüber der entscheidenden Rolle, die, der Tradition dieser Kirchen entspre-
chend, der Mitwirkung des Priesters eim Zustandekommen der Ehe zukommt
Bei Eheschließungen VO] Katholiken mıiıt ehörigen nichtkatholischer abendländi-
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Infolge der Gegebenheiten der Schrift und der Tradition des Altertums, die nur die 
menschliche Wirklichkeit der ehelichen Vereinigung als Zeichen der Einheit Christus­
Kirche kennen und keinen besonderen Wert auf den Vorgang des Zustandekommens der 
ehelichen Bindung legen (schon gar nicht im Sinn eines spezifisch christlichen Eheschlie­
ßungsritus, den es ursprünglich nicht gab), muß die Ehe zudem wohl als ein Dauersa­
krament angesehen werden, dessen Verwirklichung nicht auf den Augenblick der Ehe­
schließung begrenzt ist, sondern das gesamte Eheleben umfaßt. Gewiß kulminiert das 
sakramentale Geschehen im Vorgang der Eheschließung, es betrifft aber in besonderer 
Weise auch jeden Vollzug der ehelichen Hingabe. Darum, so will es scheinen, sind für 
den Augenblick der Eheschließung keine wesentlich höheren Forderungen hinsichtlich 
der religiös-moralischen Disposition der Brautleute zu stellen als für spätere Phasen ih­
res Ehelebens. Aus demselben Grund wäre es m. E. angezeigt, hinsichtlich dieses Sakra­
mentes nicht mehr von "Spenden" oder "Empfangen" zu reden, wie es der zitierte Canon 
noch tut; die Ehe wird, als Sakrament wie als menschliche Wirklichkeit, weder gespen­
det noch empfangen, sondern von beiden Partnern gemeinsam verwirklicht und gelebt. 
Der eben dargelegten Sicht der Dinge entspricht es, wenn in Canon 1124, auf den wir 
gleich zurückkommen werden, getauften Apostaten das Eingehen einer gültigen und sa­
kramentalen Ehe ohne jegliche kirchlich-seelsorgerische Intervention und Vorbedin­
gung ermöglicht wird. 

10. Apostaten: endlich ernst genommen 

Personen, die durch einen formalen Akt aus der katholischen Kirche ausgetreten sind, 
sind von nun an weder vom Hindernis der Religionsverschiedenheit im Fall einer Ehe­
schließung mit einem nichtgetauften Partner (can. 1086, 1) noch vom Verbot der konfes­
sionsverschiedenen Ehe betroffen (can. 1124); ihre Eheschließung ist nicht mehr an die 
kirchliche Eheschließungsform gebunden (can. 1117); für die Trauungsassistenz gegen­
über der Eheschließung eines Katholiken mit einem Apostaten ist die Erlaubnis des 
Ortsordinarius erforderlich, und sie darf nur erteilt werden, sofern dieselben Bedingun­
gen erfüllt sind wie bei einer konfessionsverschiedenen Ehe (can. 1071,1,4 ° .2). 
Damit wird erstmals ernsthaft und rechtswirksam der Kirchenaustritt zur Kenntnis ge­
nommen, auch daß der Graben zwischen einem von ihnen und einem gläubigen Katho­
liken unvergleichlich größer ist als zwischen Katholiken und gläubigen Christen ande­
rer Konfession. Gewiß stellen die formellen Apostaten nur eine kleine Minderheit 
inmitten von vielen anderen dar, die der Sache nach ebenso abgefallen sind und deren 
Ehe mit einem gläubigen Partner dieselben Probleme aufwirft. Ihre Situation ist jedoch 
rechtlich kaum zu fassen. 

11. Konfessionsverschiedene Ehen 

Bei Eheschließungen von Katholiken mit nichtkatholischen orientalischen Christen ist 
die Beteiligung eines geweihten Amtsträgers - sei es der katholischen, sei es der betref­
fenden nichtkatholischen Kirche - zur Gültigkeit, das Einhalten der kanonischen Ehe­
schließungsform dagegen nur zur Erlaubtheit erforderlich; von letzterer Forderung 
kann zudem Dispens erteilt werden ( can. 1127, lf). Diese Bestimmung ist ein Ausdruck 
der Anerkennung des Weihesakramentes in den orientalischen Kirchen und der Ach­
tung gegenüber der entscheidenden Rolle, die, der Tradition dieser Kirchen entspre­
chend, der Mitwirkung des Priesters beim Zustandekommen der Ehe zukommt. 
Bei Eheschließungen von Katholiken mit Angehörigen nichtkatholischer abendländi-

361 



scher en und irchlicher Gemeinschatten kann der Ortsordinarius angesichts
ernsthafter Schwierigkeiten von der kanonischen Formvorschrift dispensieren, un
der Bedingung, eiıne Ööffentliche Form eingehalten wird (can 127,2) Hier ware alnl-

gesichts der Rechte des Staates ıber die Ehe als diesseitig-irdische Wirklichkeit
benNr die Bestimmungzıerwarten SCWESEN, dort, der Staat eine bestimm-

Eheschließungsform Gültigkeit vorschreibt, diese 1177 vorausgesetzten Fall auch
kirchlicherseits ZUr Gültigkeit erforderlich ist

Sonn- und rej:ertage
Neu ım Codex Von 1983 ıst zunächst, als Ergebnis der liturgischen Erneuerung, clie Cha-
rakterisierung des Herrentages als jenes Tages, A dem das österliche ‚heimnisgefeiert
wird und derzapostolischerTradition als dergebotene ursprüngliche Feiertag hal-
ten ist (can 246,1) Neu ist aufgrund derselben Entwicklung auch die Formulierung
hinsichtlich der Sonntagsmeßpflicht: nicht mehr wie 1917 (can 1248), .die Messe Z

hören”, sondern „teilzunehmen“ (can 1247)
Die Teilnahmepflicht nunmehr überall erfüllt werden, WOoO die Messe nach eiınem
der verschiedenen, ın der katholischen Kirche anerkannten Riten gefeiert wird (can

Damit ntfällt die vorher bereits weitestgehend In Vergessenheit geratene
Bestimmung des wonach in Privatoratorien gefeierte Messen (IUT aufgrund
eines besonderen Privilegs ZUT Erfüllung der Sonntagspflicht genügten (can 1249)
Erfreulich 1st die Neuformulierung hinsichtlich der Arbeitsruhe, mit der nunmehr das
Bestevondem,Sseıt Endedes zweiıtenWeltkriegesals theologisch-pastorale Deutung
des Gesetzes vorgebracht worden Wal, In den CGesetzestext selbst Eingang gefunden hat
Nicht mehr bestimmteTätigkeiten wıe insbesondere„knechtlich  e, manuelleAr-
beiten werden unte:  F sondern E erge. A  — die Gläubigen die Aufforderung, dem
Sinn des CGesetzes entsprechendjeneTätigkeiten und Geschäftezu unterlassen, die (nach
ihrem eigenen Urteil) „.den Gottesdienst, die dem Sonntag eigene Freude der die Geist
und Örper geschuldete Erholung hinde  Trn (can

13 Zur rage der Sakramentengemeinschaft mit denetrenn Orientalischen Kirchen
Hinsichtlich derSakramentengemeinschaft mıt den nichtkatholischen Kirchen und
meinschaften wiederholt der odex Im wesentlichen 1e Bestimmungen des kumeni-
schen Direktoriums VO] 1967.14 Lediglich hinsichtlich der Zulassung getrennter rıen-
talischer Christen ZUur Eucharistie, ZUur Buße und ZU[r Krankensalbung der
katholischen Kirche weicht davon erheblichem 1m Sinn der Liberalisierung
ab, indem (can 844..3) auf die Klausel verzichtet: „So oft eine Notwendigkeit ertor-
ert oder eın wirklicher geistlicher Nutzen dazu rat und sofern die Getahr des Irrtums
der des ndifferentismus vermieden wird, ist 05 katholischen Spendern erlaubt, BC-
rennten orjentalischen Christen, enen smoralisch unmöglich ist, einen Spender ihrer
eigenen Kirche aufzusuchen, die Sakramente der Buße, der Eucharistie und der
kensalbungN spenden“ eine Klausel, ie, utatısmutandis, 1M vorhergehenden Pa-
ragraphen für den umgekehrten Fall, E  z nämlich Katholiken dieselben Sakramente
vongetrennten orientalischen Spendern empfangenwollen, csehrwohl aufrechterhalten
wird

CIC, 544, 1.2.4; kumenisches Direktorium, Nr.
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scher Kirchen und kirchlicher Gemeinschaften kann der Ortsordinarius angesichts 
ernsthafter Schwierigkeiten von der kanonischen Formvorschrift dispensieren, unter 
der Bedingung, daß eine öffentliche Form eingehalten wird ( can. 1127,2). Hier wäre an­
gesichts der Rechte des Staates über die Ehe als diesseitig-irdische Wirklichkeit (vgl. 
oben Nr. 7) die Bestimmung zu erwarten gewesen, daß dort, wo der Staat eine bestimm­
te Eheschließungsform zur Gültigkeit vorschreibt, diese im vorausgesetzten Fall auch 
kirchlicherseits zur Gültigkeit erforderlich ist. 

12. Sonn- und Feiertage 

Neu im Codex von 1983 ist zunächst, als Ergebnis der liturgischen Erneuerung, die Cha­
rakterisierung des Herrentages als jenes Tages, an dem das österliche Geheimnis gefeiert 
wird und der aus apostolischer Tradition als der gebotene ursprüngliche Feiertag zu hal­
ten ist (can. 1246,1). Neu ist aufgrund derselben Entwicklung auch die Formulierung 
hinsichtlich der Sonntagsmeßpflicht: nicht mehr wie 1917 (can. 1248), ,.die Messe zu 
hören~ sondern an ihr "teilzunehmen" (can. 1247). 
Die Teilnahmepflicht kann nunmehr überall erfüllt werden, wo die Messe nach einem 
der verschiedenen, in der katholischen Kirche anerkannten Riten gefeiert wird (can. 
1248,1). Damit entfällt die - vorher bereits weitestgehend in Vergessenheit geratene -
Bestimmung des CIC/1917, wonach in Privatoratorien gefeierte Messen nur aufgrund 
eines besonderen Privilegs zur Erfüllung der Sonntagspflicht genügten (can. 1249). 
Erfreulich ist die Neuformulierung hinsichtlich der Arbeitsruhe, mit der nunmehr das 
Beste von dem, was seit Ende des zweiten Weltkrieges als theologisch-pastorale Deutung 
des Gesetzes vorgebracht worden war, in den Gesetzestext selbst Eingang gefunden hat. 
Nicht mehr bestimmte Tätigkeiten -wie insbesondere "knechtliche", d. h. manuelle Ar­
beiten - werden untersagt, sondern es ergeht an die Gläubigen die Aufforderung, dem 
Sinn des Gesetzes entsprechend jene Tätigkeiten und Geschäfte zu unterlassen, die (nach 
ihrem eigenen Urteil) ,,den Gottesdienst, die dem Sonntag eigene Freude oder die Geist 
und Körper geschuldete Erholung hindernu (can. 1247). 

13. Zur Frage der Sakramentengemeinschaft mit den getrennten orientalischen Kirchen 

Hinsichtlich der Sakramentengemeinschaft mit den nichtkatholischen Kirchen und Ge­
meinschaften wiederholt der Codex im wesentlichen die Bestimmungen des Ökumeni­
schen Direktoriums von 1967.14 Lediglich hinsichtlich der Zulassung getrennter orien­
talischer Christen zur Eucharistie, zur Buße und · zur Krankensalbung in der 
katholischen Kirche weicht er davon in erheblichem Maß im Sinn der Liberalisierung 
ab, indem er (can. 844,3) auf die Klausel verzichtet: "So oft eine Notwendigkeit es erfor­
dert oder ein wirklicher geistlicher Nutzen dazu rät und sofern die Gefahr des Irrtums 
oder des Indifferentismus vermieden wird, ist es katholischen Spendern erlaubt, ge­
trennten orientalischen Christen, denen es moralisch unmöglich ist, einen Spenderihrer 
eigenen Kirche aufzusuchen, die Sakramente der Buße, der Eucharistie und der Kran­
kensalbung zu spenden" - eine Klausel, die, mutatis mutandis, im vorhergehenden Pa­
ragraphen für den umgekehrten Fall, wenn nämlich Katholiken dieselben Sakramente 
von getrennten orientalischen Spendern empfangen wollen, sehr wohl aufrechterhalten 
wird. 

14 CIC, can. 844, 1.2.4; Ökumenisches Direktorium, Nr. 43f.46. 
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Dies muß als verwunderlicher erscheinen, weil als das ÖOkumenische Direktori-
um ın dieser ganNnzeN Angelegenheit Recht großen Wert auf cdas Prinzip der „legitimen
Gegenseitigkeit“ (reciprocitas) gelegt hatte (Nr. und inerlei ründe genannt
werden, weshalb nunmehr VÖO diesem Prinzip abgerückt werden soll, das der vollen
gegenseitigen Anerkennung der Amter und der Sakramente seinen rund hat
ber auch abgesehen davon: Wird 1er nicht eine Einheit cakramental dargestellt und
vorausgesetz(, die entsprechendem Maße ın Wirklichkeit och icht gegeben ist?
Werden nicht, 1N  °  dem getrenn Christen generell und nicht bloß 1n Ausnahmesituatio-
en (was einen ungeheuren Unterschied bedeutet) - Vollzug der höchsten iıchen
kirchlicher Einheit, nämlich derBuße und der vollen Teilnahme md der Eucharistiefeier,
zugelassen werden, die Konturen der Kirche unschart undwirdcht damit ihre effekti-
VE Sichtbarkeit Frage gestellt? Denn wıe anders soll eine Gemeinschaft Menschen

denjenigen, die ihrnıicht odernicht voll zugehören, unterscheidbarseın und bleiben
als dadurch, dadie entscheidenden Zeichen derZugehörigkeit zZzu ihr ihren Vollmitglie-
dern vorbehalten bleiben?

Schlufß
1rhoffen, mıt Überlegungeneinen Beitrag ZUMmM Verständnis des euen kirchli-
chen Gesetzbuches geleistet, aber auch offene ragen aufgezeigt und einıge Handrei-
chungen für die Praxis geboten zu haben
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Wulf Ligges Hellmut Santer
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Shirley du Boulay
icley Saunders
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Hans Rotter
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Dies muß als um so verwunderlicher erscheinen, weil als das Ökumenische Direktori­
um in dieser ganzen Angelegenheit zu Recht großen Wert auf das Prinzip der "legitimen 
Gegenseitigkeitu (reciprocitas) gelegt hatte (Nr. 43.46) und keinerlei Gründe genannt 
werden, weshalb nunmehr von diesem Prinzip abgerückt werden soll, das in der vollen 
gegenseitigen Anerkennung der Ämter und der Sakramente seinen Grund hat. 
Aber auch abgesehen davon: Wird hier nicht eine Einheit sakramental dargestellt und 
vorausgesetzt, die in entsprechendem Maße in Wirklichkeit noch nicht gegeben ist? 
Werden nicht, indem getrennte Christen generell und nicht bloß in Ausnahmesituatio­
nen (was einen ungeheuren Unterschied bedeutet) zum Vollzug der höchsten Zeichen 
kirchlicher Einheit, nämlich der Buße und der vollen Teilnahme an der Eucharistiefeier, 
zugelassen werden, die Konturen der Kirche unscharf und wird nicht damit ihre effekti­
ve Sichtbarkeit in Frage gestellt? Denn wie anders soll eine Gemeinschaft von Menschen 
von denjenigen, die ihrnicht odernicht voll zugehören, unterscheidbar sein und bleiben 
als dadurch, daß die entscheidenden Zeichen der Zugehörigkeit zu ihr ihren Vollmitglie­
dern vorbehalten bleiben? 

Schluß 

Wir hoffen, mit unseren Überlegungen einen Beitrag zum Verständnis des neuen kirchli­
chen Gesetzbuches geleistet, aber auch offene Fragen aufgezeigt und einige Handrei­
chungen für die Praxis geboten zu haben. 

Tyrolia-Neuerscheinungen 
Wulf Ligges - Heilmut Santer 

Vater unser 
96 Seiten, Kunstleinen mit Schutzumschlag, Format 21,5 x 28 cm, öS 280.-, DM 39,­
lm neuen Ligges-Band gelingt es Hellmut Santer, Textautor von „0 Heiland, reiß die Himmel auf" 
und „Über allem die Liebe", mit zeitgemäßen Sprachbildern eine Brücke zu schlagen zwischen 
Mensch und Gott. Wulf Ligges „malt" dazu ausdruckstarke, faszinierende Bilder. 
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